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A.PRÜFUNGSAUFTRAG UND PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG

1. Der Vorstand der Allianz SE mit Sitz in München (nachfolgend „AZSE“) als Obergesell-

schaft (herrschende Gesellschaft) und die Geschäftsführung der Allianz Asset Manage-

ment GmbH mit Sitz in München (nachfolgend „AAM“) als Untergesellschaft (abhängige

Gesellschaft) haben einen Beherrschungsvertrag gem. Art. 9 Abs. 1 c) ii) SE-VO i.V.m.

§ 291 Abs. 1 AktG (nachfolgend „BV“) mit Datum vom 13. Februar 2018 abgeschlossen.

2. Im Zuge des Verfahrens zum Abschluss des BV hat das Landgericht München I uns, die

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit Beschluss vom 6. Februar 2018 auf ge-

meinsamen Antrag der AZSE und der AAM als Vertragsprüferin i.S.v. § 293c AktG für

den vorgenannten BV bestellt. Mithin führen wir die Vertragsprüfung als gemeinsame

Vertragsprüferin durch. Der Vorstand der Allianz SE und die Geschäftsführung der

Allianz Asset Management GmbH haben uns mit Schreiben vom 5. Februar 2018 schrift-

lich mit der Prüfung des BV beauftragt (nachfolgend auch „Vertragsprüfung“ oder

„Prüfung“).

3. Wir haben unsere Prüfung im Februar und im März 2018 in unseren Räumlichkeiten in

Frankfurt am Main und in Hamburg durchgeführt.

4. Für die Vertragsprüfung sind uns insbesondere folgende Unterlagen vorgelegt worden:

a. BV zwischen der AZSE und der AAM vom 13. Februar 2018;

b. Gemeinsamer Bericht des Vorstands der AZSE und der Geschäftsführung der

AAM zum BV vom 13. Februar 2018;

c. GAV zwischen der AZSE und der AFB vom 20. Dezember 2001 sowie die damit

verbundene Änderungsvereinbarung vom 10. März 2014;

d. GAV zwischen der AZSE und der AAM (vormals AAM AG bzw. AGI) vom

10./21. Februar 2011;
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e. Satzung der AZSE i.d.F. vom Dezember 2017;

f. Satzung der AAM vom 19. Dezember 2017;

g. Satzung der AFB vom 2. September 2002;

h. Gesellschafterliste der AAM vom 29. Januar 2018;

i. Gesellschafterliste der AFB vom 22. Oktober 2009;

j. Chronologischer Handelsregisterauszug der AZSE vom 11. Januar 2018;

k. Aktueller Handelsregisterauszug der AZSE vom 7. Februar 2018;

l. Chronologischer Handelsregisterauszug der AAM AG vom 21. Februar 2018;

m. Chronologischer Handelsregisterauszug der AAM vom 2. Februar 2018;

n. Aktueller Handelsregisterauszug der AAM vom 2. Februar 2018;

o. Chronologischer Handelsregisterauszug der AFB vom 12. Februar 2018;

p. Aktueller Handelsregisterauszug der AFB vom 12. Februar 2018.

5. Alle erbetenen Dokumente, Unterlagen, Auskünfte, Erläuterungen und Informationen

haben wir von dem Vorstand der AZSE und der Geschäftsführung der AAM sowie von

den durch die Geschäftsführungsorgane jeweils benannten Mitarbeitern der AZSE und

der AAM erhalten. Der Vorstand der AZSE und die Geschäftsführung der AAM haben uns

jeweils eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung abgegeben.

6. Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Inhalt des BV liegt bei den vertrags-

schließenden Gesellschaften. Sie wird durch unsere Vertragsprüfung nicht einge-

schränkt.
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7. Unsere Prüfungsergebnisse beruhen auf der Prüfung des Beherrschungsvertrags zwi-

schen der AZSE und der AAM sowie von Unterlagen der AZSE und der AAM.

8. Prüfungshandlungen im Sinne der §§ 316ff. HGB (Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts der beteiligten Vertragspartner) haben wir nicht vorgenommen.

Diese gehörten nicht zu unserem Auftrag.

9. Wir haben bei unserer Vertragsprüfung die deutschen berufsrechtlichen Vorschriften

zur Unabhängigkeit (§ 319, § 319a, § 319b HGB i.V.m. § 293d Abs. 1 AktG i.V.m. Art. 9

Abs. 1 c) ii) SE-VO) beachtet, sowie weitere berufsrechtliche Verhaltensanforderungen

eingehalten.

10. Unser Vertragsprüfungsbericht dient der Information des Vorstandes der AZSE und der

Geschäftsführung der AAM, zur Auslage oder Veröffentlichung im Internet ab Einberu-

fung der Hauptversammlung der AZSE und der Gesellschafterversammlung der AAM

(vgl. § 293f Abs. 1 und Abs. 3 AktG) und zur Anmeldung der Eintragung des BV in das

Handelsregister des für die AAM zuständigen Amtsgerichtes in München.

11. Unsere Verantwortlichkeit für die Vertragsprüfung gegenüber der vertragsschließen-

den AZSE und deren Aktionären sowie der AAM und deren Gesellschaftern bestimmt

sich, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, gemäß § 323 HGB i.V.m. § 293d Abs. 2 AktG.

Im Übrigen sind, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die diesem Prüfungsbericht bei-

gefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 vereinbart.
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B.GEGENSTAND UND UMFANG DER PRÜFUNG GEM.
§ 293B AKTG UND § 293E AKTG

12. Nach § 293b AktG ist ein Unternehmensvertag durch einen oder mehrere sachverstän-

dige Prüfer (Vertragsprüfer) zu prüfen. Gegenstand und Umfang der Vertragsprüfung

ergeben sich aus den §§ 293b und 293e AktG. Nach dem Wortlaut des § 293b Abs. 1

erster Halbsatz AktG ist Gegenstand der Prüfung der „Unternehmensvertrag“. Mithin

ist der zwischen dem Vorstand der AZSE und der Geschäftsführung der AAM abgeschlos-

sene BV vom 13. Februar 2018 zu prüfen.

13. Der Umfang der Prüfung des BV als Unternehmensvertrag ist in den §§ 291 ff. AktG

nicht ausdrücklich bestimmt. Gesetzlich gibt es für den Unternehmensvertrag keinen

Mindeststandard zum Vertragsinhalt, dessen Vollständigkeit und Richtigkeit Gegen-

stand der Pflichtprüfung sein könnte. Aus § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG ergibt sich jedoch

eine abstrakte Definition des Beherrschungsvertrags, dessen wesenstypische Inhalte in

§§ 291 Abs. 1, 308 Abs. 1 AktG niedergelegt sind.

14. Unter der Heranziehung dieser Vorschriften haben wir geprüft, ob der Vertrag die für

einen BV wesenstypischen aktienrechtlichen Regelungen enthält und folglich als Be-

herrschungsvertrag i.S.d. § 291 Abs.  1 Satz 1 einzuordnen ist (zum Prüfungsumfang

siehe z.B. Altmeppen, in Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 4. Auflage, § 293b

Rn. 6 ff. m.w.N.; Veil in Spindler/Stilz, Aktiengesetz, 3. Auflage, § 293b Rn. 4 ff.

m.w.N. und Rn. 9 ff.).

15. Daneben ist bei Existenz mindestens eines außenstehenden Anteilseigners die Ange-

messenheit der vorgeschlagenen Ausgleichszahlung gemäß § 304 AktG und die Ange-

messenheit der vorgeschlagenen Barabfindung gemäß § 305 AktG der entscheidende

Gegenstand der Prüfung. Dieser Schwerpunkt der Vertragsprüfung ergibt sich aus

§ 293e Abs. 1 Satz 2 AktG. Danach hat der Vertragsprüfer schriftlich über seine Prüfung

zu berichten, wobei abschließend eine Erklärung abzugeben ist, ob die vorgeschlagene

Ausgleichszahlung und die vorgeschlagene Abfindungszahlung angemessen sind. Der

vorliegend zu prüfende BV enthält weder eine Regelung zur Ausgleichszahlung noch
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ein Abfindungsangebot. Folglich erstreckte sich unsere Prüfung darauf, ob der BV zu-

lässigerweise keine Regelung zur Ausgleichszahlung und kein Abfindungsangebot

enthält.

16. Schließlich haben wir den gemeinsamen Vertragsbericht vom 13. Februar 2018 des

Vorstands der AZSE und der Geschäftsführung der AAM über den BV gemäß § 293a AktG

auf offensichtliche Unrichtigkeiten solcher Inhalte hin durchgesehen, die sich auf den

vorstehend genannten Prüfungsumfang beziehen. Die Vollständigkeit und Richtigkeit

des gemeinsamen Berichts nach § 293a Abs. 1 AktG waren, ebenso wie die Zweckmä-

ßigkeit, die Wirtschaftlichkeit und die steuerliche Anerkennung des BV, nicht Gegen-

stand unserer Prüfung (zum uneinheitlichen Meinungsbild der Prüfung auch des Ver-

tragsberichts und dessen Inhalte, siehe z.B. Emmerich in Emmerich/Habersack, Ak-

tien- und GmbH-Konzernrecht, 8. Auflage, § 293b Rn. 14; Veil, in Spindler/Stilz, AktG,

2. Auflage, § 293b Rn. 3).

17. Wir haben unsere Vertragsprüfung unter Beachtung des International Standard on As-

surance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) vorgenommen. Danach haben wir die Prü-

fung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hinreichender Sicherheit beurteilen

können, ob der Vertrag als BV einzuordnen ist und zutreffenderweise keine Regelungen

zur Ausgleichszahlung oder kein Abfindungsangebot enthält. Eine solche Prüfung zur

Erlangung einer hinreichenden Sicherheit beinhaltet die Durchführung von Prüfungs-

handlungen, um hierfür ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise zu erlan-

gen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirt-

schaftsprüfers. Wegen der immanenten Grenzen jeder Prüfung besteht jedoch ein un-

vermeidbares Risiko, dass selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben.

18. Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungen haben wir geprüft, ob der BV einem

Unternehmensvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 AktG entspricht. Über das Ergebnis

der Vertragsprüfung ist gemäß § 293e AktG schriftlich zu berichten. Der Bericht ist

grundsätzlich mit einer Erklärung darüber abzuschließen, ob der vorgeschlagenen Aus-

gleich oder die vorgeschlagene Abfindung angemessen ist. Vorliegend enthält der BV

solche Regelungen nicht. An die Stelle der vorgenannten Erklärung tritt daher im Prü-

fungsbericht eine Erklärung darüber, ob der BV zulässigerweise keine Regelungen zur

Ausgleichszahlung oder kein Abfindungsangebot enthält.
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C. PRÜFUNGSFESTSTELLUNGEN ZUM UNTERNEHMENSVER-
TRAG

I. Einordnung als BV i.S.d. § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG

19. Der BV vom 13. Februar 2018 zwischen der AZSE als Obergesellschaft (herrschende

Gesellschaft) und der AAM als Untergesellschaft (abhängige Gesellschaft) ist als Be-

herrschungsvertrag i.S.d. Art. 9 Abs. 1 c) ii) SE-VO i.V.m. § 291 Abs. 1 AktG einzu-

ordnen.

20. Der BV enthält die für einen solchen Unternehmensvertrag wesenstypischen aktien-

rechtlichen (Mindest-)Vereinbarungen. Im Einzelnen ist Folgendes festzustellen:

1. Vertragsparteien

21. Firma und Sitz der vertragsschließenden Gesellschaften, die AZSE und die AAM, sind

im BV genannt und entsprechen den Eintragungen im jeweiligen Handelsregister.

2. Leitungsmacht (§ 308 AktG)

22. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 BV unterstellt die AAM die Leitung ihrer Gesellschaft dem

Vorstand der AZSE. Die Vereinbarung steht im Einklang mit der Vorschrift des § 308

Abs. 1 Satz 1 AktG.

23. In § 1 Abs. 1 Satz 2 BV i.V.m. Abs. 2 ist AZSE durch den Vorstand berechtigt, der

Geschäftsführung der AAM hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu er-

teilen. Eine solche Weisungsbefugnis ist für einen aktienrechtlichen Beherrschungs-

vertrag das unverzichtbare Merkmal eines BV und somit eine wesenstypische Regelung,

vgl. § 308 Abs. 1 AktG.

3. Gewinnabführung (§ 301 AktG)

Eine Gewinnabführung ist im BV nicht geregelt. Wesenstypisch ist eine solche für einen

Gewinnabführungsvertrag, nicht aber für einen Beherrschungsvertrag. Meist wird ein

Beherrschungsvertrag mit einem Gewinnabführungsvertrag verbunden, daneben sind
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z.B. aus konzernorganisatorischen Gründen isoliert abgeschlossene Beherrschungsver-

träge jedoch – wie hier – ohne weiteres rechtlich möglich.

4. Verlustübernahme (§ 302 AktG)

24. In § 2 BV verpflichtet sich die AZSE unter Bezugnahme auf § 302 AktG in der jeweils

gültigen Fassung jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbe-

trag auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen

Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer dotiert

wurden. Die Regelung zur Verlustübernahme entspricht den gesetzlichen Vorgaben des

§ 302 AktG, es handelt sich um eine für einen aktienrechtlichen BV gleichermaßen

wesenstypische Vereinbarung.

25. Nach § 3 Abs. 4 des BV bleibt der zwischen AZSE und der AAM (früher AGI) am

10./21. Februar 2011 geschlossene GAV unberührt. Wie im BV wurde auch im GAV in

§ 2 eine Verlustübernahme geregelt. Eine Konkurrenzsituation der beiden Regelungen

zueinander scheint nicht zu bestehen und kann im Übrigen dahinstehen, da die Rege-

lungen inhaltsgleich sind. Im GAV ist lediglich unter Bezugnahme auf die Gültigkeit

des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung der nicht beschränkende Zusatz

„insbesondere dessen Abs. 1, 3 und 4“ ergänzend enthalten.

5. Ausgleich und Abfindung (§ 304, § 305 AktG)

26. Der Beherrschungsvertrag enthält keine Regelung über einen angemessenen Ausgleich

nach § 304 AktG bzw. über eine Abfindung nach § 305 AktG.

27. Von der Bestimmung eines angemessenen Ausgleichs kann nach § 304 Abs. 1 Satz 3

AktG nur dann abgesehen werden, wenn die beherrschte Gesellschaft im Zeitpunkt

der Beschlussfassung durch ihre Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung über den Ver-

trag keinen „außenstehenden Aktionär“ bzw. Gesellschafter hat. Dies gilt über § 305

Abs. 1 i.V.m. § 304 AktG analog für einen Abfindungsanspruch eines außenstehenden

Aktionärs bzw. Gesellschafters.

28. „Außenstehend“ ist ein Aktionär, wenn er nicht Partei des BV ist und die Obergesell-

schaft an diesem nicht unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist und die Ober-

gesellschaft an diesem Aktionär auch nicht unmittelbar oder mittelbar über eine Kette
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von Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträgen verbunden ist (so die herr-

schende Auffassung, siehe Veil, in Spindler/Stilz, AktG, 3. Auflage, § 304 Rn. 17 ff.

m.w.N.).

29. Ob die §§ 304, 305 AktG auf einen BV mit einer GmbH als Untergesellschaft analog

anzuwenden sind, wird in der GmbH-Literatur unterschiedlich kommentiert (z.B.

Servatius, in Michalski/Heidinger/Leible/Schmidt, GmbH-Gesetz, 3. Auflage, Band 1,

Systematische Darstellung 4, Rn. 107 ff. m.w.N.). Vorliegend kommt es auf den Streit-

stand nicht an, weil hier die AFB jedenfalls kein „außenstehender Gesellschafter“

i.S.d. §§ 304, 305 AktG ist, denn die AZSE ist an der AFB zu 100 % unmittelbar beteiligt.

Dies zeigt folgende Abbildung über die gesellschaftliche Struktur:

30. Neben der 100%-igen Beteiligung an der AFB ist die AZSE zusätzlich über einen

Gewinnabführungsvertrag mit der AFB verbunden. Dies wurde uns durch die Vorlage

der Gesellschafterliste der AFB sowie durch die Vorlage des Gewinnabführungsvertrags

zwischen der AZSE und der AFB vom 20. Dezember 2001 mit Änderung vom

10. März 2014 und durch Vorlage des Handelsregisterauszugs der AFB vom

12. Februar 2018 nachgewiesen. Die bereits existierende Verbindung der AZSE mit der

Quelle: Unternehmensinformation

Allianz SE
(AZSE)

Allianz
Finanzbeteiligungs GmbH

(AFB)

Allianz
Asset Management GmbH

(AAM)

100 %

25,5 %74,5 %

GAV AZSE-AGI v.
10/21-02-2011

GAV AZAG-AFB
v. 20-12-2001

geändert
AZSE-AFB
10-03-2014
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AAM über einen GAV konnte mit Vorlage des Vertrags und eines Handelsregisterauszugs

der AAM nachgewiesen werden. Die Beteiligung der AZSE und der AFB an der AAM

ergibt sich aus der letzten am 30. Januar 2018 beglaubigten Gesellschafterliste der

AAM vom 29. Januar 2018. Mit der Vollständigkeitserklärung vom 5. März 2018 wurde

uns von der AZSE als Obergesellschaft versichert, dass der GAV zwischen der AZSE und

der AFB sowie der GAV zwischen der AZSE und der AAM ungekündigt sind.

31. Die Aufnahme einer Regelung zum angemessenen Ausgleich und zu einer angemesse-

nen Abfindung im Beherrschungsvertrag ist mangels außenstehendem Gesellschafter

daher nicht erforderlich und gehört in diesem Fall nicht zu den Wesensmerkmalen des

BV als Beherrschungsvertrag i.S.d. AktG.

6. Wirksamwerden (§ 294 AktG)

32. Nach § 3 Abs. 1 BV bedarf der Vertrag zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der

Hauptversammlung der AZSE und der Gesellschafterversammlung der AAM. Er wird mit

Eintragung in das Handelsregister der AAM wirksam. Diese Bestimmungen sind mit Blick

auf die Wesensmerkmale eines Beherrschungsvertrags nicht zu beanstanden; denn sie

geben die Gesetzeslage wieder (vgl. § 294 AktG).

33. Nach § 3 Abs. 2 ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann spätes-

tens jeweils sechs Monate vor Ende eines Kalenderjahres mit Wirksamkeit zum Ende

des Kalenderjahres von einem Vertragspartner unter Einhaltung der Schriftform ge-

kündigt werden. Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund ohne Ein-

haltung einer Kündigungsfrist ist im Vertrag in § 3 Abs. 3 vorgesehen. Danach kann ein

wichtiger Grund insbesondere dann vorliegen, wenn die Beteiligung der AZSE an der

AAM ganz oder teilweise veräußert wird oder ihr nicht mehr unmittelbar die Mehrheit

der Stimmrechte aus den Geschäftsanteilen an der AAM zusteht. Die Regelungen zur

Dauer des BV stehen den gesetzlichen Regelungen in § 297 AktG nicht entgegen.
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II. Gemeinsamer Vertragsbericht

34. Wir haben den gemeinsamen Vertragsbericht des Vorstands der AZSE und der Ge-

schäftsführung der AAM vom 13. Februar 2018 auf offensichtliche Unrichtigkeiten hin-

sichtlich der Angaben zum Inhalt des BV durchgesehen. Dabei haben sich keine An-

haltspunkte für Einwendungen ergeben.

35. Insbesondere ist festzustellen, dass die Begründung in IV. Ziffer 1.2.5. des gemeinsa-

men Vertragsberichtes darüber, dass der BV zulässigerweise keinen Ausgleichsan-

spruch und kein Abfindungsangebot enthält, zutreffend ist.





ANLAGE I – BESCHLUSS DES LANDGERICHTS MÜNCHEN I







ANLAGE II – BEHERRSCHUNGSVERTRAG







ANLAGE III – GEMEINSAMER BERICHT



Anlage III
Seite 1



Anlage III
Seite 2



Anlage III
Seite 3



















ANLAGE IV – ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN



Al
l

.
©

ID
W

Ve
rla

g
G

m
bH

·T
er

st
ee

ge
ns

tra
ße

14
·4

04
74

D
üs

se
ld

or
f





ANLAGE V – BESONDERE AUFTRAGSBEDINGUNGEN



© BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Version 1. Januar 2018

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und
etwaiger, dem Auftragsschreiben als Anlage beigefügter Leistungsbeschrei-
bungen, (ii) dieser Besonderen Auftragsbedingungen (BAB) und (iii) der Allge-
meinen Auftragsbedingungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (AAB) (zu-
sammen nachfolgend „Mandatsvereinbarung“). Dies gilt auch für den Teil
der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirksamen Abschluss der Man-
datsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende oder widersprechende Ge-
schäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich an-
erkannt wurden.

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann
Anwendung, wenn wir über die im Auftragsschreiben oder in etwaigen
Anlagen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, inkl. Abschlags- und Vorschussrechnungen, werden
in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunternehmern er-
brachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rechnung.

(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Ziffer 13 (1) Satz 2 AAB. Im Üb-
rigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare o-
der Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grund-
sätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar
vereinbart ist. Ein etwaig angegebenes Pauschalhonorar darf überschritten
werden, wenn durch den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in
unserem Verantwortungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehrauf-
wand entsteht.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis
dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der
Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits
verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitauf-
wand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz
der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, wenn dies ausdrücklich schriftlich ver-
einbart ist, wobei sich die Anwendung der StBVV stets auf die Honorarbemes-
sung beschränkt. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit
weiteren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen beauftra-
gen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder, in Er-
mangelung einer gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause für
die jeweilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen auf
Wunsch gerne mitteilen.

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder
verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungs-
erbringung an ein zuständiges Gericht, einen Sach- oder Insolvenzverwalter,
eine Behörde, Regulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder
andere Dritte zur Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer
Mitarbeiter als Zeugen ein), dürfen wir den dadurch entstehenden Zeitauf-
wand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten die mit Ihnen in
der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen.

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Ziffer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich
unsere Haftung nach Maßgabe der Ziffer 9 der AAB. Abweichend von Ziffer 9
(2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten Haftungs-
höchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio. Ziffer 9 (1) der AAB bleibt
stets unberührt.

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung in-
newohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich übersteigt,
sind wir bereit, mit Ihnen und unserem Haftpflichtversicherer die Möglichkeit
und die Kosten einer Erhöhung unserer Haftungsgrenze zu erörtern. Kommt
es in diesem Zusammenhang zu einem gesonderten Prämienaufwand, so ist
dieser von Ihnen zu tragen.

(c) Wir haften entgegen Ziffer 9 (2) AAB und 3 (a) BAB nur dann betragsmäßig
unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii) nach
US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforderlich ist.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind, sind
nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unterzeichnet
wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner benannt
sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder be-

rufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir auch berechtigt, un-
sere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder (ii) per E-Mail
und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern.

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten
Zweck, sind daher ausschließlich an Sie als Auftraggeber/in gerichtet und
dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Für die Weitergabe un-
serer beruflichen Äußerungen an Dritte oder deren Verwendung zu Werbe-
zwecken gilt Ziffer 6 der AAB.

(b) Eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe unserer beruflichen Äuße-
rungen an Dritte erfolgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen
Unterzeichnung einer berufsüblichen Weitergabe-Vereinbarung (Hold Harm-
less Release Letter) durch den oder die Dritten, sofern nichts anderes schrift-
lich vereinbart wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets
nur in vollem Wortlaut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer
Weitergabe unberührt.

(c) Sie sind verpflichtet, uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer
Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen entstehen.

(d) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergeb-
nissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Man-
datsvereinbarung erforderlich ist.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkal-
kulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, dass die
Voraussetzungen gemäß Ziffer 3 (1) der AAB vorliegen.

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Rege-
lungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts an-
deres ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten
Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

7. Besondere Vorschrift für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben,
die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen und
jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die Datev eG bei
der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen. Auftrag
und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruflich. Der Wi-
derruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann zur
Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese per Post oder per Fax
übermittelt werden.

8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz

Für die elektronische Kommunikation gilt Ziffer 12 der AAB. Ihnen ist darüber
hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, nicht
zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, verzö-
gert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des gesetz-
lich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haftung für
die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich ver-
lassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schäden. Dies
gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzprogramme durch
die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.

9. BDO Netzwerk, Sole Recourse

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesell-
schaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen
BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist
der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen
(„Member Firms“). Zur Auftragsdurchführung dürfen wir andere Member
Firms als Subunternehmer einschalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns
bereits jetzt diesen gegenüber von unserer Verschwiegenheitspflicht.

(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung
auch für die Leistungen unserer Member Firms übernehmen. Demgemäß wer-
den Sie gegen eine Member Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet
haben (einschließlich der BDO International Limited und der Brussels World-
wide Services BVBA), keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies
gilt nicht für Ansprüche, die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Han-
deln beziehen, sowie auf etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.



(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelun-
gen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zu-
gunsten der Member Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese
können sich auch unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Ziffer 9 (b)
BAB berufen.

10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), Beteiligungs-
gesellschaften

(a) Sofern Sie im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch die BDO Legal
oder andere Gesellschaften beauftragen, die mit BDO i.S.d. §§ 15ff. AktG
verbunden sind, entbinden Sie uns diesen ggü. bereits jetzt bzgl. aller auf-
tragsrelevanten Informationen von der Verschwiegenheitspflicht, um eine
möglichst reibungslose und effiziente Leistungserbringung zu ermöglichen.

(b) Wir sind von der BDO Legal und von den Gesellschaften, mit denen wir
i.S.d. §§ 15ff. AktG verbunden sind, rechtlich unabhängig. Entsprechend
übernehmen wir weder Verantwortung für deren Handlungen oder Unterlas-
sungen, noch begründen wir mit diesen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts
oder haften mit diesen gesamtschuldnerisch.

11. Geldwäsche

Wir sind nach den Bestimmungen des sog. Geldwäschegesetzes (GwG) u.a.
verpflichtet, in Bezug auf unsere Vertragspartner Identifizierungshandlungen
durchzuführen. Sie sind daher verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzutei-
lenden Informationen und Nachweise vollständig und wahrheitsgemäß zukom-
men zu lassen und diese im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung unauf-
gefordert zu aktualisieren.

12. Marketing

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönlichen
Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB betroffen sind,
gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken bekannt zu machen.
Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sachliche Beschreibung des
wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers (z. B. Referenzlisten mit
Firmenname und -logo sowie Score Cards).

13. Verjährung

(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Ziffer 7 (2) der
AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze.

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben,
Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmä-
ßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.

(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne
grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen müssen. Ohne Rücksicht auf die Kennt-
nis oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf ei-
ner Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre
Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren
von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen
Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.

14. Gerichtsstand, Form des Vertragsabschlusses, Salvatorische Klausel

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit dieser Vereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg, (ii) das
Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten erbracht
wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie Ihren Sitz
oder Wohnort haben.

(b) Jede Mandatsvereinbarung bedarf ebenso der Schriftform, wie deren Än-
derung. Sofern nichts anderes vereinbart oder durch zwingende gesetzliche
Vorschriften angeordnet ist, ist es neben der beidseitigen Unterzeichnung ei-
nes Originaldokumentes durch Unterschrift und/oder qualifiziert elektroni-
sche Signatur zur Einhaltung der Schriftform auch ausreichend, wenn entwe-
der (i) die Mandatsvereinbarung von beiden Vertragsparteien einseitig unter-
schrieben und dann mit der anderen Vertragspartei ausgetauscht wird, (ii)
die Mandatsvereinbarung in unterzeichneter Form ausschließlich per E-Mail
ausgetauscht wird (PDF) oder (iii) die von uns unterzeichnete Mandatsverein-
barung übersandt und sodann von Ihnen durch gesondertes einseitiges Schrei-
ben angenommen wird.

(c) Sollte eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teil-
weise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführba-
ren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten,
von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht.
Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.


